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Resolution zur Bundesartenschutz-Verordnung

Anläßlich des von der Union deutscher biologische?- Gesellschaften (UDBio) veranstal-
teten Forums "Gesetzgebung und Naturschutz" (Bericht in: DGaaE-Nachr. 11(1): 3-9,
1997) wurde eine Resolution zur Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV in der Fas-
sung von 6. Juni 1997) und dem Abschnitt Artenschutz des Bundesnaturschutzgesetzes
erarbeitet, wobei die Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie
e.V. federführend war. Die Resolution wurde dem Bundesministerium für Umweltschutz
und Reaktorsicherheit und den Obersten Naturschutzbehörden der Länder zugeleitet.
Informell ging diese Resolution auch an verschiedene Natur- und Umweltschutzverbände
sowie entomologische Vereine und Gesellschaften.

In der Resolution wird wiederholt Bezug genommen auf den Tatbestand des
"unmittelbaren Zugriffs" (§ 37 und § 38 BNatSchG-Entwurf vom 27. August 1996).
Dieser Begriff soll vorab kurz erläutert werden. Der "unmittelbare Zugriff beinhaltet
die Entnahme von Einzelorganismen oder ihrer Entwicklungsstadien aus der freien
Natur. Eine solche Entnahme ist insbesondere zur Erfassung wirbelloser Tiere als
Basis einer eindeutigen Artbestimmung nötig, zu der vielfach an lebenden Individuen
im Feld nicht erkennbare Merkmale herangezogen oder sogar aufwendige
Präparationen durchgeführt werden müssen. Eine exakte Artbestimmung ist gerade
bei wirbellosen Tieren auch für Naturschutzmaßnahmen von grundlegender
Bedeutung. Schließlich können sehr nah verwandte, einander äußerst ähnliche Arten,
außerordentlich unterschiedliche Umweltansprüche aufweisen, die z.B. beim
Erstellen von Pflegeplänen zu berücksichtigen sind.

Es wurde festgestellt:

1. Artenschutz ist ein Anliegen, dem von den Teilnehmern des Forums vorbehaltlos
zugestimmt wird.

2. Artenschutz soll die rapide Abnahme der Populationsgrößen wildlebender Pflanzen
und Tiere, im Extremfall die Ausrottung von Arten, stoppen und ggf. den Arten die
Möglichkeit bieten, wieder überlebensfähige Populationen zu entwickeln.

3. Artenschutz ist vor allem durch konsequenten Biotopschutz zu erreichen! Hierzu
müssen die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, die dem Nutzungsabsolu-
tismus unserer (Industrie-) Gesellschaft entgegenzusetzen sind.

4. Schutz vor "unmittelbarem Zugriff, wie er als hauptsächliches Schutzinstrumenta-
rium in der BArtSchV zu finden ist, greift nur bei Pflanzen (die über einen längeren
Zeitraum permanent am selben Wuchsort zu finden sind und dies auch noch über
zumeist viele Jahre) oder höheren Wirbeltieren (mit spätem Eintritt in die
Reproduktionsphase und geringer Reproduktionsrate, z.B. verschiedene Greifvögel).

5. Störung beim Brutgeschäft bzw. am Nest gilt ausschließlich für Wirbeltiere, wobei
hier jagdbares Wild und Vögel Pate beim Abfassen der entsprechenden Gesetzes-
passagen standen. Wirbellose lassen sich normalerweise weder durch Anwesenheit
des Menschen in unmittelbarer Umgebung noch durch Fotografieren oder ähnliche
Handlungen beim Brutgeschäft stören.
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6. "Unmittelbarer Zugriff und "Störung beim Brutgeschäft" betreffen weder die
Populationsstruktur noch das Verhalten der meisten Wirbellosen. So gilt selbst für
sog. seltene Arten, daß die Nachkommenschaft eines Weibchens um etwa 95 % bis
> 99,9 % vor Erreichen der Reproduktionsreife reduziert werden muß, damit sich
eine stabile Population einstellt. Der "unmittelbare Zugriff mit Entnahme von
Einzeltieren oder wenigen Individuen stellt daher keinen nennenswerten Eingriff in
die Populationen dar. Einen weitaus größeren Einfluß als er von Sammlern
(Faunisten) und Biologen oder Ökologen ausgeht, übt z.B. ein einziges
Vogelweibchen bei der Futtersuche aus.

7. Daß der "unmittelbare Zugriff keinen wesentlichen Einfluß auf die meisten Wir-
bellosenpopulationen hat, geht u.a. aus neueren "Roten Listen" hervor, in denen
versucht wird, die Gefährdungsursachen für die angeführten Arten aufzuzeigen. Hier
wird an erster Stelle die Habitat- und Biotopzerstörung genannt, ihnen folgt die
Lebensraumfragmentierung und letztlich der Verlust an Wirtspflanzen phytophager
Arten. Hinweise auf eine Bestandsgefährdung durch "unmittelbaren Zugriff" fehlen!

8. Allerdings sei darauf hingewiesen, daß in keinem Falle gewerblicher Zugriff, der
sich zudem nicht auf Einzeltiere sondern immer auf größere Mengen bezieht (so z.B.
Muschel- und Krebsfang oder auch Massenfang von Schmetterlingen, wobei die
abgetrennten Flügel für Bastei- und "künstlerische" Zwecke in den Handel
gelangen), verteidigt werden soll. Der Handel mit Wirbellosen ist weitgehend
einzuschränken und am Schutz der Arten (nicht der Individuen) auszurichten.

9. Als Zwischenbilanz ist zu vermerken, daß der Artenschutz sowohl im BNatSchG als
auch in der darauf aufbauenden BArtSchV auf der Problematik des unmittelbaren
Zugriffs auf Wildpflanzen und Wirbeltiere aufbaut. Die aus diesen beiden Bereichen
gezogenen Schlüsse werden verallgemeinert und völlig zu Unrecht auch auf
Wirbellose bezogen.

10. Es sei auf ein Weiteres hingewiesen. Während sich Pflanzen im Laufe ihrer Vege-
tationsperiode nicht einer Entnahme entziehen können, und so z.B. ein Standort
einer sehr seltenen Art vollständig abgeräumt werden kann, ist dies bei Wirbellosen
mit wenigen Ausnahmen so gut wie ausgeschlossen. Dies liegt u.a. an der
Beweglichkeit und den sehr unterschiedlichen Aktivitätsphasen bis hin zu Habitaten,
die nicht oder kaum dem "unmittelbaren Zugriff zugänglich sind (z.B. Baum-
kronenfauna). Das Zusammentreffen zwischen dem Zugreifenden und einzelnen
Wirbellosen ist somit im hohen Maße zufallsabhängig, selbst wenn viele Habitate
gezielt aufgesucht werden können.

11. Aus dem Vorangegangenen folgt, die Regelung des "unmittelbaren Zugriffs" ergibt
bei den meisten Wirbellosen keinen Sinn. Sie stellt jedoch den zentralen Verbots-
bzw. Genehmigungstatbestand der BArtSchV dar.

12. Zugriffsverbot bzw. die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen auf Antrag gelten
für die unter "Artenschutz" bzw. "besonderen Artenschutz" gestellten Tier- (und
Pflanzen-) Arten. Bei Wirbellosen sind hiervon insbesondere Insekten betroffen,
von denen ohne erkennbaren Grund auch alle Mitglieder höherer taxonomischer
Einheiten, insbesondere auf Familienebene (z.B. Hymenoptera: Apoidea [Bienen
und Hummeln], Coleoptera: Buprestidae [Prachtkäfer] oder auch alle Tagfalter mit
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Ausnahme weniger "schädlicher" Arten) oder Gattungsebene betroffen sein können.
Für den Faunisten, Taxonomen, Ökologen, Biologen wird damit die Beschäftigung
mit einer großen Zahl wirbelloser Tiere, insbesondere Insektenarten, nicht nur
außerordentlich erschwert, sondern teilweise sogar unmöglich gemacht.

13. Genehmigungen bzw. Ablehnungen von Ausnahmeanträgen zur BArtSchV sind
heute mit einer Verwaltungsgebühr belegt. Diese trifft in den verschiedenen Bun-
desländern die Antragsteller unterschiedlich hart, besonders, wenn sie auf
überregionaler Ebene tätig sind. So sind z.B. für Hessen 3 Genehmigungen
einzuholen (bei den zuständigen Regierungspräsidien in Darmstadt, Gießen und
Kassel). In anderen Bundesländern sind Genehmigungen auf Landkreisebene bzw.
auf der Ebene kreisfreier Städte einzuholen. Bei Verwaltungsgebühren zwischen
etwa 70 DM und 100 DM ergibt dies eine unverhältnismäßige Belastung, die ein
erhebliches Hemmnis für den Antragsteller darstellt. Kurios wird es, wenn dann
auch noch von den genehmigenden Behörden verlangt wird, genaue Angaben über
aufgesammelte Arten mitzuteilen, d.h. eine Leistung zu erbringen, für die auch noch
Gebühren zu zahlen sind anstatt daß hier eine Unterstützung (auch finanziell!) durch
die Genehmigungsbehörden erfolgt!

13a. An dieser Stelle sei ausdrücklich auf die Agenda Systematik 2000 im Gefolge der
Konferenz von Rio hingewiesen. Darin wird die Erfassung der Fauna und Flora als
Basis eines wirksamen Schutzes der Lebewesen gefordert. Die Umsetzung dieser
Forderung ist in der Bundesrepublik Deutschland Sache der Bundesländer, die
jegliche Aktivitäten zur biologisch-ökologischen Landeserforschung unterstützen
und auch selbst initiieren sollten. Eine solche Erforschung erfolgt bislang weitest-
gehend ehrenamtlich durch Faunisten (meist schlicht als Sammler bezeichnet) und
Floristen, deren Tätigkeit durch die Länder gefördert und nicht etwa erschwert
werden sollte.

14. Auf europäischer Ebene wurde inzwischen erkannt, daß schier endlose Listen
geschützter Arten in den Naturschutzgesetzen wenig sinnvoll sind. Daher wurden
mit der Verordnung 92/43/EWG nur wenige Wirbellose unter Schutz gestellt und im
übrigen wurde klar herausgestellt, daß für zusätzliche nationale Listen unter
(strengen) Artenschutz zu stellender Arten nachgewiesen werden muß, daß diese
nachweislich durch "unmittelbaren Zugriff" in ihrem Bestand bedroht sind.
Dieser Nachweis wurde in Deutschland jedoch bislang für keine wirbellose Tierart
geführt (Darüber hinaus steht bislang die flächendeckende. Umsetzung der FFH-
Richtlinie noch aus, durch die allein ein wirksamer Schutz bedrohter Arten erreicht
werden könnte.). Mehr noch konnte für keine der vielen geschützten wirbellosen
Arten gezeigt werden, daß die derzeitige BArtSchVO durch das Verbot des
"unmittelbaren Zugriffs" deren Existenzgrundlage verbessert bzw. gesichert hätte!

15. Es wird daher gefordert:
- In dem in Novellierung befindlichen BNatSchG Pflanzen, Wirbeltiere und

Wirbellose differenziert zu behandeln.
- Biotope oder auch besonders gefährdete Habitattypen (z. B. im Verband
befindliche Baumruinen) sind unter Bestandsschutz zu stellen.
- Die Artenliste der BArtSchV ist auf wenige Arten zusätzlich zu den in der
Verordnung 92/43/EWG genannten zu reduzieren.
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- Wirbellose Arten mit Grenzverbreitung in Deutschland (aber weitem Verbrei-
tungsareal außerhalb der Staatsgrenzen) und Arten, die sich in steter Ausbreitung
befinden (z.B. Wespenspinne Argiope bruennichi, Nashornkäfer Oryctes
nasicornis), gehören prinzipiell nicht in irgendwelche Listen "streng geschützter"
oder "geschützter" Arten.
- Naturschutzbehörden sind auf eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Fach Vereinigungen (z.B. entomologische, arachnologische oder malakologische
Gesellschaften und Vereine) hinzuweisen.

Zur Information seien hier § 37 (1) und § 38 (1) der BNatSchG-Novelle (Fassung vom
27.08.1996 im Wortlaut wiedergegeben. Sie regeln den unmittelbaren Zugriff auf Tiere
und Pflanzen:

§ 37 Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen
(1) Die Länder erlassen Vorschriften über den Schutz der wildlebenden Tiere und
Pflanzen. Dabei ist insbesondere
1. der Schutz vor dem unmittelbaren Zugriff ohne vernünftigen Grund,
2. der Schutz von Tieren vor mutwilligen Störungen
zu regeln.

§ 38 Besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten
(1) Die Länder erlassen ... Vorschriften über den Schutz der wildlebenden Tiere
und Pflanzen der besonders geschützten Arten. Dabei ist insbesondere
1. der Schutz vor dem unmittelbaren Zugriff,
2. der Schutz von Tieren der streng geschützten Arten und der europäischen
Vogelarten vor absichtlichen Störungen
zu regeln. ...

In der Dritten Verordnung zur Änderung der Bundesartenschutzverordnung vom 6. Juni
1997 (Bundesgesetzblatt 1997, Teil 1, Nr. 36 vom 13. Juni 1997) sind hauptsächlich
durch EG-Verordnungen bedingte Änderungen enthalten. Aus Anlage 1 (besonders
geschützte Arten) sind zwar einige zumeist nichtheimische Arten gestrichen worden,
insgesamt aber blieb eine äußerst umfangreiche Liste übrig. Betroffen sind insbesondere:

ODONATA (Libellen): Alle heimischen Arten

COLEOPTERA (Käfer): Alle europäischen Arten der Familien Buprestidae (mit
Ausnahme von 6 als schädlich eingestuften Prachtkäfern!) und Lucanidae (Hirschkäfer),
alle europäischen Arten der Gattungen Cicindela (Sandlaufkäfer), Calosoma
(Puppenräuber), Potosia (Rosenkäfer) und Phytoecia (Walzenhalsböcke), alle
heimischen Arten der Gattungen Carabus (Großlaufkäfer) und Meloe (Ölkäfer).

HYMENOPTERA (Hautflügler): Alle heimischen Arten der Unterordnung Apoidea
(Bienen und Hummeln), alle heimischen Arten der Gattungen Bembix (Kreiselwespen)
und Cimbex (Knopfhornwespen).
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LEPIDOPTERA (Schmetterlinge): Alle europäischen Arten der Familien Lycaenidae
(Bläulinge) und Zygaenidae (Widderchen), sowie der 27 Gattungen Boloria, Calli-
morpha, Catocala, Cerura, Clossiana, Coenonympha, Colias, Cuculüa, Drymonia,
Dyscia, Erebia, Fabriciana, Furcula, Gastropacha, Hemaris, Hipparchia, Hyles,
Lasiommata, Lemonia, Lithophane, Melanargia, Melitaea, Mellicta, Nymphalis, Plusia,
Pyrgus und Rhodostrophia.

Daneben ist eine Vielzahl einzelner Arten als "besonders geschützt" aufgeführt. Somit ist
die Verordnung 92/43/EWG in keinster Weise bei den Listen der zu schützenden Arten
umgesetzt (s.a. Punkt 14. der Resolution)!

Zu dem Entwurf des BNatSchG vom 27.08.1996 liegt inzwischen auch ein Entwurf des
BMU vom 10.03.1997 für die dazugehörige BArtSchV vor. Dort findet sich wiederum
eine umfangreiche Artenliste wildlebender Tiere und Pflanzen, die unter strengen Schutz
gestellt sind und nicht der Verordnung EG 338/97 sowie den Richtlinien 79/409/EWG
und 92/43/EWG unterliegen (Anlage 1 zur BArtSchV). Die Anlage enthält wiederum
eine Anzahl höherer Taxa (Familien, Gattungen), insgesamt scheint die Artenzahl
gegenüber geltendem Recht etwas verringert zu sein. Ein Schritt in die richtige Richtung
wurde mit dem Wegfall der Ordnung Odonata (jetzt noch 14 Arten angeführt) und der
Hymenoptera Apoidea (jetzt nur noch Scolia quadripunctata aufgeführt) gemacht.
Erstaunlich ist jedoch, daß bei den aufgeführten Käfergattungen jeweils alle Arten, d.h.
weltweit!, unter strengen Schutz gestellt werden sollen. Von den Schmetterlingen
wurden neben vielen einzelnen auch alle europäischen Arten der Familie Lemoniidae,
sowie alle europäischen Arten von 27 Gattungen (!) unter strengen Schutz gestellt.

Wie bisher schon, wird zur Aufnahme dieser Arten oder gar von höheren taxono-
mischen Einheiten in die Liste der streng geschützten Arten keine Begründung gegeben.
Nach der Richtlinie 92/43/EWG dürften jedoch nur solche Arten aufgenommen werden,
die nachweislich durch unmittelbaren Zugriff bestandsgefährdet sind. Ein solcher
Nachweis fehlt in den Erläuterungen zu dem Entwurf der neuen BArtSchV. Er kann auch
nicht aus aus neueren "Roten Listen" herausgelesen werden.

Zusammenstellung: H. Bathon (Darmstadt)

Bitte beachten Sie auch den Tagungshinweis zum "Forum
Artenschutz" im Löbbecke-Museum am 29. August 1997 (s.
Termine von Tagungen, S. 102)
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Ergebnis der Brief wähl des Vorstandes der DGaaE
für 1997 bis 1999

Es stand ein Wahlvorschlag zur Abstimmung:

Präsident: Prof. Dr. E. DICKLER (Dossenheim)
Stellvertreter: Prof. Dr. H.H. DATHE (Eberswalde)

Prof. Dr. K. DETTNER (Bayreuth)
Prof. Dr. CH. KÜNAST (Limburgerhof)

Schatzmeister: Dr. P.B. KOCH (Ulm)
Beisitzer: Dr. H. BATHON (Darmstadt)

Prof. Dr. B. KLAUSNITZER (Dresden)
Prof. Dr. D. MOSSAKOWSKI (Bremen)

Der Versand der Wahlausschreiben (insgesamt: ) erfolgte satzungsgemäß am 12.05.1997
mit den DGaaE-Nachr. 11(2), 1997. Letzter Termin für die Rücksendung (laut
Poststempel) war der 30.06.1997. Die Eröffnung, Auszählung und Auswertung der
Wahlbriefe erfolgte am 9.07.1997 durch E. DICKLER, H. BATHON, P. SCHNEIDER, C.
WETZEL und H. VOGT.

Eingegangene
Ungültig *):

Wahlbriefe: 310
9

Es stimmten mit
Es stimmten mit
Enthaltungen:

Ja:
Nein:

289
12
0

*) 8 Wahlbriefe ohne persönliche Absenderangabe, 1 Stimmzettel mit handschriftlicher
Änderung.

Der Vorstand ist somit in obiger Zusammensetzung gewählt. Schriftführerin bleibt
Frau Dr. H. VOGT (Dossenheim).

Im folgenden seien die Anschriften der Vorstandsmitglieder sowie der Schriftführerin
mitgeteilt:

DICKLER, Prof. Dr. Erich, & Dr. Heidrun VOGT, Biologische Bundesanstalt für Land-
und Forstwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, Schwabenheimer Straße
101, 69221 Dossenheim, Postfach 1264, 69216 Dossenheim, Tel 06221/85238, Fax
06221/861222, e-mail: ba69ed@genius.embnet. dkfz-heidelberg.de

DATHE, Prof. Dr. Holger Heinrich, Deutsches Entomologisches Institut, Fachhochschule
Eberswalde, Schicklerstraße 5, 16225 Eberswalde, Postfach 100238, 16202
Eberswalde, Tel 03334/22936, Fax 03334/212379

DETTNER, Prof. Dr. Konrad, Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Tierökologie II, Post-
fach 101251, 95440 Bayreuth, Tel 0921/55-2740, -2741, Fax 0921/55-2535

KÜNAST, Dr. habil. Christoph, BASF, Landwirtschaftliche Versuchsstation, APE/I-Li
425, Carl-Bosch-Str. 64, 67115 Limburgerhof, Tel 0621/6027576, Fax
0621/6027214
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KOCH, Dr. Paul Bernhardt, Allgemeine Zoologie (Biologie I), Albert-Einstein-Allee 11,
89069 Ulm, Tel 0731/5022600, Fax 0731/5022581

BATHON, Dr. Horst, Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für
biologischen Pflanzenschutz, Heinrichstraße 243, 64287 Darmstadt, Tel 06151/407-
225, Fax 06151/407-290, e-mail: h.bathon.biocontrol.bba@t-online.de

KLAUSNITZER, Prof. Dr. Bernhard, Lannerstraße 5, 01219 Dresden, Tel und Fax 0351/
4719637

MOSSAKOWSKI, Prof. Dr. Dietrich, Institut für Ökologie und Evolutionsbiologie, Leobe-
ner Straße, 28359 Bremen, Postfach 330440, 28334 Bremen, Tel 0421/218-3007,
Fax 0421/218-4504, e-mail: dmossa@zfn.uni-bremen.de

Abstimmung über die zukünftige Bezeichnung der
Entomologen-Tagung

In Verbindung mit der Vorstandswahl wurde aufgrund des Beschlusses der
Mitgliederversammlung vom 20. März 1997 eine Abstimmung über zwei Versionen der
Tagungsbezeichnung durchgeführt. Die Auszählung der eingegangenen Stimmzettel
erfolgte am 9.07.1997.

Entomologen-Tagung
Entomologie-Tagung

Ungültig

Frauen

7
17

Männer

161
84

Gesamt

172
103

3

Anzahl abgegebener Stimmzettel 278

Wahlbeteiligung insgesamt: 278 von 886 = 31,4%
Wahlbeteiligung der Frauen: 34 von 278 = 12,2%

Nach diesem Abstimmungsergebnis wird für die in zweijährigem Abstand abgehaltenen
wissenschaftlichen Tagungen der DGaaE die Bezeichnung Entomologen-Tagung beibe-
halten.
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Entomologen-Tagung
in Bayreuth

Nachdem im letzten Heft der Nachrichten ein erster Überblick über die Entomologen-
Tagung in Bayreuth gegeben wurde, wobei besonders die verschiedenen Ehrungen
herausgestellt worden waren, sei hier noch eine Nachlese zu der Tagung gebracht. So
fanden sich die während der Eröffnungsveranstaltung Geehrten einschließlich ihrer
Gattinnen und den Laudatoren zu einem Erinnerungsfoto zusammen.

Nach der Eröffnungsveranstaltung standen die Geehrten und die Laudatoren beisammen, von links:
Frau DEN BOER, Dr. P.J. DEN BOER (FABRICIUS-Medaille), Frau KÖHLER, dahinter F. KÖHLER
(WElss-WiEHE-Preis), Prof.Dr. B. KLAUSNITZER, Prof.Dr. H. ZWÖLFER, Prof.Dr. E. DlCKLER, Prof.
Dr. G.H. SCHMIDT, Frau ASCHER, Prof. K.R.S. ASCHER (ESCHERICH-Medaille).

Es sei hier auch auf die verschiedenen Sponsoren hingewiesen, ohne die eine solche
Tagung bei moderaten Tagungsgebühren kaum noch durchgeführt werden kann. Allen
Sponsoren, sie wurden im Tagungsführer aufgeführt, sei für ihre Unterstützung
nochmals herzlich gedankt.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützte die Entomologen-Tagung in
Bayreuth mit Mitteln für vier geladene Redner aus England, den Niederlanden, der
Schweiz und der Tschechischen Republik. Diese hielten 45-minütige Hauptreferate und
standen darüberhinaus den Tagungsteilnehmern zu weiteren Diskussionen zur Verfü-
gung. Für die gewährten Zuwendungen ist die DGaaE der Deutschen Forschungsge-
meinschaft zu größtem Dank verpflichtet. - Die Themen der Vorträge sind nachfolgend
aufgeführt.
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